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§ 13 PO 1995 Vorlaufiger Ruhebezug

PO 1995 - Pensionsordnung 1995

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.01.2026

(1) Wenn der Anspruch auf den Ruhebezug dem Grunde nach besteht, kann vor Rechtskraft des Bescheides, mit dem
der Ruhebezug der Hohe nach festgesetzt wird, dem Beamten ein vorlaufiger Ruhebezug gewahrt werden. Der
vorlaufige Ruhebezug darf, sofern nicht auf Grund des Ermittlungsstandes ein hdherer Prozentsatz angenommen
werden kann, 60 % des im letzten Monat des Dienststandes geblUhrenden Monatsbezuges (8 3 Abs. 2 BO 1994) nicht
Uberschreiten. In gleicher Hohe kdnnen auch vorlaufige Sonderzahlungen gewahrt werden.

(2) Die vorlaufigen Leistungen gemalR Abs. 1 sind auf den geblhrenden Ruhebezug und die Sonderzahlungen
anzurechnen. 8§ 44 ist mit der MalRgabe anzuwenden, dass der Empfang im guten Glauben nicht eingewendet werden
kann.

(3) Die vorlaufigen Leistungen gemaR Abs. 1 bedtirfen keiner bescheidmaRigen Zuerkennung.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/po_1995/paragraf/44
file:///

	§ 13 PO 1995 Vorläufiger Ruhebezug
	PO 1995 - Pensionsordnung 1995


